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Vorbemerkung 
 
Der vorliegende Bericht enthält die Übersicht über die meldepflichtigen Ereignisse in Anlagen 
zur Spaltung von Kernbrennstoffen (Atomkraftwerke und Forschungsreaktoren, deren 
Höchstleistung 50 kW thermische Dauerleistung überschreitet) der Bundesrepublik 
Deutschland für das dritte Vierteljahr 2009. 
 
Meldepflichtige Ereignisse in Atomkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland werden seit 
1975 nach bundeseinheitlichen Meldekriterien in der jeweils gültigen Fassung an die atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörden gemeldet und in einer zentral geführten Liste erfasst.  
 
Mit der Inkraftsetzung der derzeit g¿ltigen Fassung der ĂMeldekriterien f¿r meldepflichtige 
Ereignisse in Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffenñ zum 1. Juli 1991 sind auch die 
Betreiber von Forschungsreaktoren, deren Höchstleistung 50 kW thermische Dauerleistung 
überschreitet, verpflichtet, meldepflichtige Ereignisse den atomrechtlichen Aufsichts-
behörden zu melden. 
 
Die Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die Meldung 
von Störfällen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und 
Meldeverordnung AtSMV) vom 14. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1766) verpflichtet die Betreiber, 
derartige Ereignisse an die Aufsichtsbehörde zu melden. Sinn und Zweck des behördlichen 
Meldeverfahrens ist es, sowohl den Sicherheitsstatus dieser Anlagen zu überwachen, als 
diesen auch durch die aus den gemeldeten Ereignissen gewonnenen Erkenntnissen im 
Rahmen der Aufsichtsverfahren zu verbessern. Die Meldungen stellen eine wesentliche 
Basis für die frühzeitige Erkennung etwaiger Mängel ebenso wie für die Vorbeugung gegen 
Auftreten ähnlicher Fehler in anderen Anlagen dar. Meldepflichtige Ereignisse werden 
entsprechend der ersten ingenieurmäßigen Einschätzung nach deren Auftreten den 
unterschiedlichen Meldekategorien zugeordnet (siehe Punkt 7). 
 
Unabhängig vom behördlichen Meldeverfahren nach AtSMV erfolgt darüber hinaus die 
Einstufung der meldepflichtigen Ereignisse durch die Betreiber der Atomkraftwerke und der 
Forschungsreaktoren nach der siebenstufigen Bewertungsskala der Internationalen 
Atomenergiebehºrde, der ĂInternational Nuclear Event Scaleñ INES (siehe Punkt 8). 
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1. Überblick 
 

1.1 Atomkraftwerke 
 
Meldepflichtige Ereignisse des III. Quartals 2009 
 
Im III. Quartal 2009 wurden 18 meldepflichtige Ereignisse aus den in Betrieb und 2 melde-
pflichtige Ereignisse aus den in Stilllegung befindlichen Atomkraftwerken der Bundesrepublik 
Deutschland erfasst. Die Übersichtsliste enthält alle 20 Ereignisse, die in diesem Zeitraum 
gemeldet wurden. 
 
Ableitungen radioaktiver Stoffe oberhalb genehmigter Höchstwerte für Fortluft und Abwasser 
traten nicht auf. 
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse lagen in der niedrigsten behördlichen Meldekategorie N 
(Normalmeldung). Ereignisse der behördlichen Meldekategorie E (Eilmeldung) und der 
Kategorie S (Sofortmeldung) waren nicht zu verzeichnen.  
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse wurden der INES-Stufe 0 (keine oder sehr geringe 
unmittelbare sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung) zugeordnet. 
 

1.2 Forschungsreaktoren 
 
Meldepflichtige Ereignisse des III. Quartals 2009 
 
Im III. Quartal 2009 wurden 3 meldepflichtige Ereignisse aus den in Betrieb und 1 melde-
pflichtiges Ereignis aus den in Stilllegung befindlichen Forschungsreaktoren der Bundes-
republik Deutschland erfasst. Die Übersichtsliste enthält alle 4 Ereignisse, die in diesem 
Zeitraum gemeldet wurden. 
 
Ableitungen radioaktiver Stoffe oberhalb genehmigter Höchstwerte für Fortluft und Abwasser 
traten nicht auf. 
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse lagen in der niedrigsten behördlichen Meldekategorie N 
(Normalmeldung). Ereignisse der behördlichen Meldekategorie E (Eilmeldung) und der 
Kategorie S (Sofortmeldung) waren nicht zu verzeichnen.  
 
Alle meldepflichtigen Ereignisse wurden der INES-Stufe 0 (keine oder sehr geringe 
unmittelbare sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung) zugeordnet. 
 

2. Meldepflichtige Ereignisse der behördlichen Kategorie S (Sofortmeldung) 
 
Meldepflichtige Ereignisse der Kategorie S waren in den Atomkraftwerken und Forschungs-
reaktoren der Bundesrepublik  Deutschland im III. Quartal 2009 nicht zu verzeichen. 

3. Meldepflichtige Ereignisse der behördlichen Kategorie E (Eilmeldung) 
 
Meldepflichtige Ereignisse der Kategorie E waren in den Atomkraftwerken und Forschungs-
reaktoren der Bundesrepublik  Deutschland im III. Quartal 2009 nicht zu verzeichen. 
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4. Meldepflichtige Ereignisse der internationalen Bewertungsstufe 1 und 
höher (INES) 

 
Ereignisse der INES-Stufe 1 und höher waren nicht zu verzeichnen. 
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5. Übersichtsliste Atomkraftwerke für das III. Quartal 2009 

5.1 Atomkraftwerke in Betrieb 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr. 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
02.07.09 

 
KWB-B 

 
Nicht zuschaltbare Förderpumpe des Volumenregelsystems bei Wieder-
kehrender Prüfung 
 

 
09/065 

 
N 

 
0 

 
04.07.09 

 
KKK 

 
Reaktorschnellabschaltung durch kurzzeitigen Ausfall der Eigenbedarfsver-
sorgung aufgrund Kurzschluss in einem Maschinentransformator 
 

 
09/059 

 
N 

 
0 

 
07.07.09 

 
KKP-2 

 
Ansprechen Notstromsignal bei Rückschaltung vom Fremdnetz auf das Normal-
netz durch einen defekten Leistungsschalter 
 

 
09/066 

 
N 

 
0 

 
08.07.09 

 
KKP-2 

 
Befunde an zwei Absaugeleitungen des nuklearen Anlagenentwässerungs-
systems 
 

 
09/068 

 
N 

 
0 

 
09.07.09 

 
GKN-1 

 
Eingeschränkte Leistung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung 
 

 
09/069 

 
N 

 
0 

 
14.07.09 

 
KKU 

 
Leckage an einer Messumformer-Füllleitung der Dampferzeugerniveaumessung 
 

 
09/067 

 
N 

 
0 

 
15.07.09 

 
KKP-1 

 
Nichterreichen der spezifizierten Leistung eines Notstromdieselaggregates bei 
Wiederkehrender Prüfung 
 

 
09/070 

 
N 

 
0 

 
23.07.09 

 
KKI-2 

 
Befunde an drucklosen Kleinleitungen des nuklearen Anlagenentwässerungs-
systems 
 

 
09/074 

 
N 

 
0 

 
24.07.09 

 
KKE 

 
Ausfall der Blockeinspeisung mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung 
über niedrigen Dampferzeugerfüllstand 
 

 
09/072 

 
N 

 
0 

 
25.07.09 

 
KWB-B 

 
Abschaltung eines redundanten Zuluftventilators durch Überstromschutzrelais 
 

 
09/071 

 
N 

 
0 

 
04.08.09 

 
KKI-2 

 
Fehlerhafte Systemzuordnung von 2 Sicherheitsventilen nach Wartungsarbeiten 
 

 
09/075 

 
N 

 
0 

 
05.08.09 

 
KBR 

 
Nichtschließen einer Bypassregelklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem 
 

 
09/076 

 
N 

 
0 

 
07.08.09 

 
KKB 

 
Schaden an einem Notstromdieselaggregat nach Wartung 
 

 
09/077 

 
N 

 
0 

 
17.08.09 

 
KKI-1 

 
Nichtöffnen eines Drosselventils eines Nachkühlstranges im Rahmen einer 
Wiederkehrenden Prüfung 
 

 
09/082 

 
N 

 
0 

 
23.08.09 

 
GKN-2 

 
Befunde an drucklosen Kleinleitungen des nuklearen Anlagenentwässerungs-
systems 
 

 
09/081 

 
N 

 
0 

 
23.08.09 

 
GKN-2 

 
Ansprechen der Notkühlkriterien während des Abfahrens der Anlage zur 
Revision 2009 
 

 
09/080 

 
N 

 
0 

 
24.08.09 

 
KWG 

 
Ansprechen der Federspannzeitüberwachung am Leistungsschalter einer 
Zwischenkühlpumpe 
 

 
09/079 

 
N 

 
0 

 
28.09.09 

 
KKU 

 
Rissanzeigen im Dichtungsgehäuse einer Hauptkühlmittelpumpe 
 

 
09/083 

 
N 

 
0 

 



 7 

 

5.2 Atomkraftwerke in Stilllegung 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr. 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
25.07.09 

 
AVR 

 
Ausfall der Belüftungsanlage der Warmen Werkstatt 1 
 

 
09/073 

 
N 

 
0 

 
12.08.09 

 
AVR 

 
Nicht Ansprechen der Überlastabschaltung an einem 5-Mg-Hebezeug 
 

 
09/078 

 
N 

 
0 

 

6. Übersichtsliste Forschungsreaktoren für das III. Quartal 2009 

6.1 Forschungsreaktoren in Betrieb 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr.(F) 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
22.07.09 

 
FRG-1 

 
Riss in der Abwasserleitung zur Elbe 
 

 
09/006 

 
N 

 
0 

 
30.07.09 

 
FRM-II 

 
Schwergängigkeit einer von drei redundanten Rückschlagklappen am Primär-
kühlsystem 
 

 
09/008 

 
N 

 
0 

 
08.08.09 

 
BER II 

 
Reaktorschnellabschaltung nach Einfallen eines Steuerstabes 
 

 
09/005 

 
N 

 
0 

 

6.2 Forschungsreaktoren in Stilllegung 
 

 
Ereignis- 
Datum 
 

 
Anlage 

 
 Ereignis 

 
Er.- 
Nr.(F) 

 
Kat. 

 
INES 

 

 
08.09.09 

 
RFR 

 
Ausfall der unterbrechungsfreien Stromversorgung 
 

 
09/007 

 
N 

 
0 
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7. Kriterien für die Anwendung der Meldekategorien 
 

Die meldepflichtigen Ereignisse sind unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die sich wie 

folgt zusammenfassend charakterisieren lassen: 

 

 

Kategorie S (Sofortmeldung - Meldefrist: unverzüglich) 

 

Der Kategorie S sind solche Ereignisse zuzuordnen, die der Aufsichtsbehörde sofort 

gemeldet werden müssen, damit sie gegebenenfalls in kürzester Frist Prüfungen 

einleiten oder Maßnahmen veranlassen kann. Hierunter fallen auch Ereignisse, die 

akute sicherheitstechnische Mängel aufzeigen. 

 

 

Kategorie E (Eilmeldung - Meldefrist: innerhalb von 24 Stunden) 

 

Der Kategorie E sind solche Ereignisse zuzuordnen, die zwar keine Sofortmaßnahmen 

der Aufsichtsbehörde verlangen, deren Ursache aber aus Sicherheitsgründen geklärt 

und in angemessener Frist behoben werden muss. Dies sind z.B. Ereignisse, die 

sicherheitstechnisch potentiell - aber nicht unmittelbar - signifikant sind. 

 

 

Kategorie N (Normalmeldung - Meldefrist: innerhalb von 5 Tagen) 

 

Der Kategorie N sind Ereignisse von untergeordneter sicherheitstechnischer Bedeutung 

zuzuordnen. Diese Ereignisse gehen im allgemeinen nur wenig über routinemäßige 

betriebstechnische Ereignisse hinaus. Sie werden erfasst und ausgewertet, um 

eventuelle Schwachstellen bereits im Vorfeld zu erkennen. 

 

 

Kategorie V (Vor Beladung des Reaktors mit Brennelementen - Meldefrist: inner-

halb von10 Tagen) 

 

Der Kategorie V sind alle meldepflichtigen Ereignisse während der Errichtung einer 

Anlage zuzuordnen, über die die Aufsichtsbehörde im Hinblick auf den späteren 

sicheren Betrieb der Anlage informiert werden muss. 
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8. Systematik der internationalen Bewertungsskala (INES)  
 

 
 
 
 

 

ASPEKTE 

STUFE / KURZ- 
 
BEZEICHNUNG 

Erster Aspekt: 
 

Radiologische Auswir-

kungen außerhalb der 

Anlage 
 

Zweiter Aspekt: 
 
Radiologische Auswir-
kungen innerhalb der 
Anlage 

Dritter Aspekt: 
 
Beeinträchtigung der  
Sicherheitsvorkehrungen 

7 
 

Katastrophaler Unfall 

Schwerste Freisetzung: 
 
Auswirkungen auf Ge-
sundheit und Umwelt in 
einem weiten Umfeld 

  

6 
 

Schwerer Unfall 

Erhebliche Freisetzung: 
 
Voller Einsatz der Ka-
tastrophenschutzmaß-
nahmen 

  

5 
 

Ernster Unfall 

Begrenzte Freisetzung: 
 
Einsatz einzelner Kata-
stropenschutzmaß-
nahmen 

Schwere Schäden am 
Reaktorkern/ an den ra-
diologischen Barrieren 

 

4 
 

Unfall 

Geringe Freisetzung: 
 
Strahlenexposition der 
Bevölkerung etwa in der 
Höhe der natürlichen 
Strahlenexposition 

Begrenzte Schäden am 
Reaktorkern/ an den ra-
diologischen Barrieren  
 
Strahlenexposition beim 
Personal mit Todesfolge 

 

3 
 

Ernster Störfall 

Sehr geringe Freisetzung: 
Strahlenexposition der 
Bevölkerung in Höhe 
eines Bruchteils der 
natürlichen Strahlen-
exposition 

Schwere Kontaminationen 
 
Akute Gesundheits-
schäden beim Personal 

Beinahe Unfall 
 
Weitgehender Ausfall der 
gestaffelten Sicherheits-
vorkehrungen 

2 
 

Störfall 

 Erhebliche Kontamination 
 
Unzulässig hohe  
Strahlenexposition beim 
Personal 

Störfall 
 
Begrenzter Ausfall der 
gestaffelten Sicher-
heitsvorkehrungen 

1 
 

Störung 

  Abweichung von den 
zulässigen Bereichen für 
den sicheren Betrieb der 
Anlage 

0 
 

 

  Keine oder sehr geringe 
sicherheitstechnische 
Bedeutung 
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9. Übersichtskarte Standorte, Atomkraftwerke 
 

 
Stand: III. Quartal 2009 
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10. Übersichtskarte Standorte, Forschungsreaktoren 
 

 
Stand: III. Quartal 2009 


